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îogen foDen buret) eine Çrçpottjef aufgebraßt werben,
®tefe 3Relbung bürfte gerabe je$t auß in gäriß

tntereffieren, reo jurjeit eifrig über ben Sau eines Kon
greg= unb SluSgelJungSgebäuDeS biSfuttert wirb.

Serocrölidje unit inöiiftrielle Men.
(«onefponbenj;.

(Sinen 3Raggab ber InbugtleHen Äonjunftur btetet

auß bie Kenntnis ber oorgenommenen ober in Arbeit
fiß befinbenben fReu*, Um» unb ©rroetterungSbauten ber
gabtifen. 2Benn auß gefagt werben muß, bag ein Um*
ober ©rroeiterungSbau für bie betreffenbe gabrif nißt
immer baS Sorhanbenfein abnormal oieler Aufträge be

beutet, baß aus biefem ©tunbe bte baulißen 3Ragnab<
men burßgeführt roerben, fo beutet biefe Satfaße boß
barauf bin, baß baS Unternehmen ber guten roirtfßaft-
lißen Konjunftur roegen, um mehr ißla& ju gerotnnen
unb um bamit öfonomifßer arbeiten ju fönnen, fiß ju
bem ©ßritt entfßloffen |at. biefem galle jinb baS

SRationattgerungSmagnahmen, non benen ^eute fo »iel
gefproßen roirb. ®te Sationallfierung ift letne @tgn>
bung ber SReujett, fie rourbe feit jeher geübt, nur nannte
man fie früher „teßnifße Setbeffetung". Seßnifß oer>

beffert rourbe auß früher nur in 3eiten gutgehenben
©ejßäfteS, nie aber tn Krifetijelten, roie auß heute ra=
tionaligert roirb, roetl bie ©efßäftSfotijunftur berartige
2IuSgaben ermögtißt unb als nüpß erfßeinen lägt.
®aS begrünbet burßauS bte SEtjefe, bag bte inbuftrtelle
Konjunfiur auß gemeffen roerben !ann an ber 8<ßl
ber f^abrif « ÜReu- unb Umbauten, roenn man unfere
Unternehmer nißt befßutbigen will, bag fie auS Derat'
teten, ben neujettfißen 3lnforberungen nißt mehr genü«

genben Anlagen unb ©inrißtungen baSjentge herau§ju<
holen traßten, roaS einer ben mobernen faufmännifßen
©runbfä^en gleißfommenben Senbite eine« ©efßäfteS
entfprißt. Son biefem ©egßiSpunft auëgehenb, ift eS

beShalb fehr begrügenSroert, bag bie Dffenttißfeit auß
über bie gabrifbauten orientiert roirb. ©ine bieSbejügliße
Serögentlißung erfolgt feit etnigen SRonaten tn ber
oem eibgen. SolfSroirtfßaftSbepartement herausgegebenen
©ßrift„3Birtfßaflliße unb fogalftatiftifße ÜRitteilungen".
®arnaß hoben bie etbgenöjgfßen gabrifinfpeftorate in
ben 3Ronaten Januar bis unb mit Dftober 1928 nißt
roeniper als 808 Sauplanoorlagen begutaßtet, oon benen
156 SReubauten unb 371 ©rroeiterungSbauten betrafen.
Son btefen entfallen retatio am meiften auf bie 3Ra»

fßtnentnbuftrte, nämtiß 151 Neubauten unb 70 ®r=
roetterungSbauten. @S folgt bie SöRetaübearbeitungSin«
buftrie mit 22, benro. 43, bie $otjbearbeitungSbranße
mit 21, bejro. 35 3Reu unb Umbauten. ®te Sautätigteit
roar am geringften tn ber ©ticterettnbufirte, bte nur mit
einem ©rroeiterungSbau oertuten ift. ®tefe bauten brin»

gen auß für bie Arbeiter groge Sotteile, inbem oft an
©teile ber atten, niebetn, fßleßi betißteten unb fßleßt
oentilierbaren SlrbeitSräume, neue, ben mobernen hhpte=
ntfßen Stnforberungen entfpreßenbe getreten ftnb. f>anb
in #anb bamit braßten fie auß mehr Slag. ®ie Se=

roegungSfreiheit ber Slrbeiter tn ben neuen Säumen ift
ungehinberter unb bamit ift auß bte Unfaügefahr eine

gertngere geroorben. SDßir haben beShalb allen ©tunb,
folße gabrifbauten auß Dom allgemeinen Qntereffe aus

ju begrügen.
Seiber fehen roit aber noß oielfaß Sauten für in»

bugrteHe unb geroerbliße 3mecfe entgehen, bei benen
bte SauauSlagen auf Sogen rieber er unb ju enger Säume
hetabgefegt roerben. §ür geroerbliße Setrlcbe begehen,
atgefeben oon ben allgemetnen fantonaten unb fommu'
nalen Sauootfßtiften leine geftgliße Sotmen, bie bie

©arantie einroanbfreter ülrbeitSräume bteten. Um fo

mehr füllten gß bte 9lrßiteften auß bei Sauten, bie ge*

geroerbltßen 3medfen bienen, ben Sorfßriften anpaffen,
bie für gabrifbetrtebe burß baS eibgen. gabrifgefeg oor»

gefßrieben gnb. Sie würben burß biefeS Sorgehen maro
ßem SetriebSlnhaber unb ben mit bem Solljug unb ber

luffißt über benfelben betrauten Segörben manß un-
angenehme 9luSeinanbetfegung etfparen. @S mag beS»

halb nißt unangebraßt fetn, an btefer ©teile einmal an
bie hauptfäßlißgen Segimmungen beS gabtifgefegeS ju
ertnnern, bte bei Seubauten ju beaßten gnb.

©ine ber bebeutenbgen Sorfßriften belegt gß auf
bte lißte Döge ber 9lrbeitSräume. ®tefe rißtet
gß naß ber Sobengüße unb barf tn feinem galt unter
3 m betragen. Set einer Sobengüße oon unter 100
bis 150 m* mug bie fRaumgöhe 3,25 m, bei mehr als
150—200 m* Sobengüße hat ge 3,5 m, bei mehr als
200—250 Sobengüße 3,75 m unb bei einer Sobero
güße oon mehr als 250 m* 4 m gu betragen. 33^

SRäumen oon mehr als 200 m* Sobengüße ig eS ju-
läfgg, bie lißte £>öf)e auf 3,5, be^ro. 3,75 m an^ufegen,
roenn bie SelißtungSttefe 5, bejro. 6 m nißt überfßreitet,
baS Serhältnts ber genget güße jur Sobengüße roctiiß'
gens 1: 5 beträgt unb bie $öhe gegenüberliegenber Sau»
roetfe ober ©elänbeteile unter einer Sinie bleibt, bie mit
45 » Neigung (alte Seilung) oon ber gengerbauf beS ta

grage gehenben ©efßoffeS aus gebogen roirb. äuf @rb«

gefßoge gnb bie 3lbroetßungen nur anroenbbar, roenn
©ernähr für bie 3lufrcßterhaltung guter SelißtungSoer«
hältniffe begeht. 5US SelißtungSttefe gilt bte längg*
©tredte, bie oon ber in Setraßt gejopenen gengetroanb
auS ju beleußten ig. ®er bie igläne auSarbeitenbe

SHrßiteft ober Sauunternehmer füllte bei inbugrtellen
unb geroerblißen Setrieben auf fetnen gaH unter bief®

SRotmen gehen. @r foKte babei bebenfen, bag bte 2lï'
beiter, bie tn ben fRüumen ©üter erzeugen, breiolertel

ihres ßebenS in ihnen jujubrlngen haben, unb bag nur
bort roo Sißt, Suft unb ißlafc retßliß oothanben ig'
bie Arbeit jur greube werben fann. @S ig barauf
baßt ju nehmen, bag auf jeben Arbeiter ein Suftraum
non mtnbegenS 10 m® entfällt.

®ie Sißtoerhältniffe hängen oon ber gengef
güße ab. ®aS Serhältnts berfelben jur Sobengäß*
barf nißt unter 1:6 betragen. Somplijlerte genger^
fongruftionen gnb ju oermetben. 3ar auSretßenben
ßüftung gnb bie untern Seile fettltß jum öffnen ein»

jurißten, roährenb bte obern als flappbare glfiget o«S'

pgegalten gnb, um auf biefe SBetfe eine Sfiftung b®*

Säume auß roährenb ber SHrbeitSjett ju" ermöglißrU'
ohne bag ber Arbeiter ber 3«gluft auSpefefct ju roerben

braußt. Sei ©hebbauten gnb bie genfter ebenfalls ber

Süf ung btengbar ju maßen, gür ben SBinter gnb So*'
fetiger ober ®oppeloerglafung unetlägliß. ®ie geng«r
mügett mtnbegenS 1,80 m goß fein unb bürfen niß'
mehr als 30 cm oon ber ®ecfe abgehen.

9Bo bie SwbuftionSbeblngungen es nißt oerunmßfl'

lißen, hat bte Sobenfongruftion^auS^roärmenbem
3Raterial jju begehen, gugböben müffen fo angelegt fem/

bag ge nißt Diel ©taub bilben, feine ©ßmufcgoffe aber

geußtigfett aufnehmen unb fetne glüfggfeit burßlaffe^
©te foüen leißt ju reinigen unb ganbgßer fetn.
3nnenmauern gnb ju oerpu^en unb ju roeig«*"'

S5änbe unb ®edten foüen berart hergegetlt roerbem

bag ®ämpfe fetne Sropfenbilbung oeturfaßen, bap

©taub, Sauß, ©afe unb ®ämpfe, bie übrigens am

©ntgehungSort abjufaugen gnb, nißt in anbere SRäum

brtngen fönnen. ©änge müffen gefahrlos befßrt"'
werben fönnen, ^auptgänge müffen roenigftenS 1,2
anbete ©änge roeniggenS 1 m bteit fein. SrepP.^
gnb gerabläugg ju fongtuieren unb mit ©elänbetn ab«

HMst». fchwetz. Va«VW. -Zeit««« („MetfieMM-j Stt.

kosten sollen durch eine Hypothek aufgebracht werden,
Diese Meldung dürfte gerade jetzt auch in Zürich

interessieren, wo zurzeit eifrig über den Bau eines Kon
greß- und Ausstellungsgebäudes diskutiert wird.

Gewerbliche «O industrielle Bauten.
(Korrespondenz).

Einen Maßstab der industriellen Konjunktur bietet

auch die Kenntnis der vorgenommenen oder in Arbeit
sich befindenden Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der
Fabriken. Wenn auch gesagt werden muß, daß ein Um
oder Erweiterungsbau für die betreffende Fabrik nicht
immer das Vorhandensein abnormal vieler Aufträge be

deutet, daß aus diesem Grunde die baulichen Maßnah-
men durchgeführt werden, so deutet diese Tatsache doch

darauf hin, daß das Unternehmen der guten wirtschaft-
lichen Konjunktur wegen, um mehr Platz zu gewinnen
und um damit ökonomischer arbeiten zu können, sich zu
dem Schritt entschlossen hat. In diesem Falle sind das
Rationaltsierungsmaßnahmen, von denen heute so viel
gesprochen wird. Die Rationalisierung ist keine El sin-
dung der Neuzeit, sie wurde seit jeher geübt, nur nannte
man sie früher „technische Verbesserung". Technisch ver-
bessert wurde auch früher nur in Zeiten gutgehenden
Geschäftes, nie aber in Krisenzeiten, wie auch heute ra-
tionalisiert wird, weil die Geschäftskovjunktur derartige
Ausgaben ermöglicht und als nützlich erscheinen läßt.
Das begründet durchaus die These, daß die industrielle
Konjunkiur auch gemessen werden kann an der Zahl
der Fabrik-Neu- und Umbauten, wenn man unsere
Unternehmer nicht beschuldigen will, daß sie aus veral-
teten, den neuzettlichen Anforderungen nicht mehr genü-
genden Anlagen und Einrichtungen dasjenige herauszu-
holen trachten, was einer den modernen kaufmännischen
Grundsätzen gleichkommenden Rendite eines Geschäftes
entspricht. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, ist es

deshalb sehr begrüßenswert, daß die Öffentlichkeit auch
über die Fabrikbauten orientiert wird. Eine diesbezügliche
Veröffentlichung erfolgt seit einigen Monaten in der
vom etdgen. Volkswirtschaftsdepartement herausgegebenen
Schrift„Wirtschaftliche und sozialstatistische Mitteilungen".
Darnach haben die eidgenössischen Fabrikinspektorate in
den Monaten Januar bis und mit Oktober 1928 nicht
weniger als 808 Bauplanvorlagen begutachtet, von denen
156 Neubauten und 371 Erweiterungsbauten betrafen.
Von diesen entfallen relativ am meisten auf die Ma-
schinentndustrte, nämlich 151 Neubauten und 70 Er-
weiterungsbauten. Es folgt die Metallbearbeitungstn-
dustrie mit 22. bezw. 43, die Holzbearbeitungsbranche
mit 21, bezw. 35 Neu und Umbauten. Die Bautätigkeit
war am geringsten in der Stickereitndustrte, die nur mit
einem Erweiterungsbau vertreten ist. Diese Bauten brin-
gen auch für die Arbeiter große Vorteile, indem oft an
Stelle der alten, niedern, schlecht belichteten und schlecht
ventilierbaren Arbeitsräume, neue, den modernen hygte-
nischen Anforderungen entsprechende getreten sind. Hand
in Hand damit brachten sie auch mehr Platz. Die Be-
wegunqsfreiheit der Arbeiter in den neuen Räumen ist
ungehinderter und damit ist auch die Unfavgefahr eine

geringere geworden. Wir haben deshalb allen Grund,
solche Fabrikbauten auch vom allgemeinen Interesse aus
zu begrüßen.

Leider sehen wir aber noch vielfach Bauten für in-
dustrielle und gewerbliche Zwecke entstehen, bei denen
die Bauauslagen auf Kosten niederer und zu enger Räume
herabgesetzt werden. Für gewerbliche Betriebe bestehen,
abgeseben von den allgemeinen kantonalen und kommu
nalen Bauvorschristen leine gesetzliche Normen, die die

Garantie einwandfreier Arbeitsräume bieten. Um so

mehr sollten sich die Architekten auch bei Bauten, die ge-

gewerblichen Zwecken dienen, den Vorschriften anpaffen,
die für Fabrikbetrtebe durch das eidgen. Fabrikgesetz vor-
geschrieben sind. Sie würden durch dieses Vorgehen man-
chem Betriebsinhaber und den mit dem Vollzug und der

Aufsicht über denselben betrauten Behörden manch un>

angenehme Auseinandersetzung ersparen. Es mag des-

halb nicht unangebracht sein, an dieser Stelle einmal an
die hauptsächlichsten Bestimmungen des Fabrikgesetzes zu

erinnern, die bei Neubauten zu beachten sind.
Eine der bedeutendsten Vorschriften bezieht sich auf

die lichte Höhe der Arbeitsräume. Diese richtet
sich nach der Boden fläche und darf in keinem Fall unter
3 m betragen. Bei einer Boden fläche von unter 199
bis 150 m * muß die Raumhöhe 3,25 m, bei mehr als
150—200 Bodenfläche hat sie 3.5 m, bei mehr als
200—250 Bodenfläche 3,75 m und bei einer Boden-
fläche von mehr als 250 4 m zu betragen. Bei
Räumer, von mehr als 200 Bodenfläche ist es zu

lässig, die lichte Höhe auf 3,5, bezw. 3.75 m anzusetzen,

wenn die Belichtungstiefe 5, bezw. 6 w nicht überschreitet,
das Verhältnis der Fenster fläche zur Bodenfläche wenig-
stens 1: 5 beträgt und die Höhe gegenüberliegender Bau-
werke oder Geländeteile unter einer Linie bleibt, die mit
45 ° Neigung (alte Teilung) von der Fensterbank des in

Frage stehenden Geschosses aus gezogen wird. Auf Erd-
geschoffe sind die Abweichungen nur anwendbar, wenn
Gewähr für die Aufrechterhaltung guter Belichtungsoer-
hältntffe besteht. Als Belichtungstiefe gilt die längste
Strecke, die von der in Betracht gezogenen Fensterwand
aus zu beleuchten ist. Der die Pläne ausarbeitende

Architekt oder Bauunternehmer sollte bei industriellen
und gewerblichen Betrieben auf keinen Fall unter diese

Normen gehen. Er sollte dabei bedenken, daß die Ar-
beiter, die in den Räumen Güter erzeugen, dreiviertel
ihres Lebens in ihnen zuzubringen haben, und daß nur
dort wo Licht, Luft und Platz reichlich vorhanden ist,

die Arbeit znr Freude werden kann. Es ist darauf Be-

dacht zu nehmen, daß auf jeden Arbeiter ein Luftraum
von mindestens 10 m° entfällt.

Die Lichtverhältnisse hängen von der Fenster-
fläche ab. Das Verhältnis derselben zur Bodenfläche
darf nicht unter 1:6 betragen. Komplizierte Fenster-
konstruktionen sind zu vermeiden. Zur ausreichenden

Lüftung sind die untern Teile seitlich zum öffnen ein-

zurichten, während die obern als klappbare Flügel aus-

zugestalten sind, um auf diese Weise eine Lüftung der

Räume auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen,
ohne daß der Arbeiter der Zugluft ausgesetzt zu werden

braucht. Bei Shedbauten sind die Fenster ebenfalls der

Lüf ung dienstbar zu machen. Für den Winter sind Vor-
fenster oder Doppeloerglasung unerläßlich. Die Fenster
müssen mindestens 1,80 m hoch sein und dürfen nich'

mehr als 30 em von der Decke abstehen.
Wo die Produklionsbedingungen es nicht verunmog'

lichen, hat die Bodenkonftruktion^aus^wärmendeM
Material zu bestehen. Fußböden müssen so angelegt sein,

daß sie nicht viel Staub bilden, keine Schmutzstoffe oder

Feuchtigkeit aufnehmen und keine Flüssigkeit durchlässig
Sie sollen leicht zu reinigen und standsicher sein.

Jnnenmauern sind zu verputzen und zu weiß«»"'

Wände und Decken sollen derart hergestellt werden,

daß Dämpfe keine Tropfenbildung verursachen, dop

Staub, Rauch, Gase und Dämpfe, die übrigens aw

Entstehungsort abzusaugen sind, nicht tn andere RäuM

dringen können. Gänge müssen gefahrlos beschuh
werden können, Hauptgänge müssen wenigstens 1,2 A
andere Gänge wenigstens 1 m breit sein. Trepp'
sind geradläufig zu konstruieren und mit Geländern ov«
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fjanbletflen ju »eiferen, gaupttreppen mäßen eine
"ïette non mtnbeflenS 1,2 m aufweifen. ©le inS greie
ober im gnnern j« ben Ausgängen fühtenben ©üren
jnüflen nadj außen aufflogen. Sei geuetSgefahr finb
fle auä feuetbefiänbtgem SJJiatetial ju fonßruleren. ©e<
»Sube non mehr als 30 m Sänge, ober foîd^e mit mehr
<fl8 brei ©efchoßen finb mit zwei non einanber entfernten
^uSgängen, in lefcterem galle mit treppen In bie
öbergefcljoße ju oetfefjen.

©in fpejießeä Augenmerf füllte in jebem galt auch
ben Abortanlagen gemibmet werben. A6orte, bie Pom
nrbeitSraum aus bireft zugänglich ßnb, foflten oetmieben

gerben. @lnb fle eS aber bo<h, fo iß ein bireft ins
ffïete entlöftbarer Sottaum einjuf^teben, in bem immer
«ine SBafdEjetnridjiung porßanben fein foflte. ®te Aborte
mäßen natürliches Sicht haben unb ßnb mitflöaf»
ferfpülung auSjurüßen. Sogenannte tflrfifdhe SlofetS
nnb zuläfßg, bureaus oerwerflicffaber bort, roo grauen
"efthäftigt werben. SOßirb eine .tonßruMion biefer Art
8emählt, fo barf bte jeberjeit ober in furzen Setioben
nntomatifdb au betätigenbe flBaßerfpülung nicht fehlen,
nnfonß ßch gußänbe herauSbilben, bie jeber Sefdhreibung
Ipotten.

©aß fchon beim Sauprojeft für etne anßänbige Un-
'erfunftsmöglidhfett ber abgelegten bleibet burch Schaff
mugeiner feparaten ©arberobe ober zwecfentfpredhenbe
"leibertäßen auch in Meinen Settieben geforgt werben
muß, iß ein tßunft, ber nicht befonberS ju erwähnen
fein foflte, olelerorts aber uoflßänbig überfeinen wirb.

@8 würbe ju weit führen, woflten wir auf anbete
ebenfo widhtige Sorfcßriften beS gabrifgefeheS, fowett eS
bie Sauten befdfßägt, an biefer Stefle eintreten, gebet
^nßhafte 9Rann, ber mit folgen ju tun hat, foflte baS
Sabtifgefefc beS näheren ïennen unb wenn unfere geilen
Nu angetan ßnb, bei biefem ober jenem baS gnterejfe
biefür zu wecfen ober bem einen ober anbetn Sefer biefer
oeitung bienßbare flBlnfe ju geben, fo iß ber gewfinfdhte
owecf erreicht.

93e?ttfttd)e SluSfrtfbwtô*
©et SunbeSrat hat bem Parlament etnen ©efetp

entwarf unterbreitet, ber bie berufliche AuSbilbung tn
§anbroerf, gnbußrie, ganbel unb Serïehr
otbnet. ©er Sotfchaft entnehmen wir über etnjelne ®e-
lehabfchnitte auSjugSweife folgenbeS:

SetrufSleljre. ffintfprechenb ben in» unb auSlänöi»
'«Jen SegrißSbeßimmungen wirb als wejentlidheS SRerf>

^al beS SehroerhältniffeS bte Sefdfjäftigung ju
°eut gwecf, etnen beßimmten Seruf ju erlernen, bezeichnet.
Volontäre ober flkaftifanten fallen nidht barunter.

Schwierig iß bie Abgrenzung z*oif«heu Serufen, bie
?'Ue fgßematifdhe Sehre etforbern, unb ^Routinearbeit, bte

7°ß gewifle gertigteiten oorauSfefct unb beSbatb nur
'mer einfachen Anleitung bebatf, tn ber auSfdhlteßltdh
2j}f bie befonbetn SetrlebSnerhältniße abgeßeflt wirb.

einfaches flateS Kriterium eignet fleh am beßen bie
8.®it, bie zur ©rletnung nötig iß. SDutthgelfl man bie
zfie ber im SehroertragSformular beS Schweizerifchen
^eipetbeperbanbeS aufgeführten Serufe mit beigebruefter
^'hrzeitbauer, fo finbet man einzig für golzfdhuhmadfjer
me lürzere Sehrzeit als etn gabt.

®aS SehroerhältniS iß burch fdjriftlidhen Ser«
3 8 zu regeln, ber etnerfeitS nom SetriebSlnbaber, an«
J^feits pom Sealing unb oom gnhaber ber elterlichen

limait ober bem Sormunb beS SehrlingS zu unterzeichnen
> ausgenommen ßnb nur bie gälte, tn benen ber Sehr-

3 im ©efdhäft fetner ©Item ober feines SormunbS* «ehre maty!
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Son größter prafiifcher Sebeutung ftnb bie Seflim-
mungen über bas SHecht zur Haltung oon Seht'
lin g en. ©ine richtige AuSbilbung beS SehrlingS iß nor
allem abhängig non ber Serfönlidhfeit beS Sehr»
meißerS. ®aS Secht zur Haltung non Sehrtingen wirb
non ber ©ignung beS tatfächlichen SehrmeißerS abhängig
gemacht tn ber SCßeife, baß einem Setrteb, in welchem
ber Sehrmeißer ber nötigen perfönttdfjen ©igenfdhaften
unb beruflichen gälfigletten ermangelt, baS Secht zur
SehrtingShaltung entzogen werben foil, gn Serufen, für
welche gefehlich anerfannte SReißerprüfungen ober ähn-
liehe höhere gadjjptüfungett eingeführt werben, fann auf
SorfdEflag ber betreffenben SerufSoetbänbe burch Set«
orbnung baS iRecht zur galtung non Sehlingen non
nornheretn auf Setriebe befcheänft werben, tn benen ent<

weber ber SetriebSlnhaber felbft ober ein mit ber AuS«

bilbung beaufiragter Angeßeflter bie flhüfung beßanben
hat, wobei allerbingS für befonbere Serhältniffe Aus«
nahmen norbehalten ßnb, ®te erße SorauSfejjung für
etne richtige AuSbilbung iß bie berufliche Südhtigfeit beS

SehrmeißerS. ©egenmärtig ïommt eS noch recht häußg
nor, baß ber Sehrmetßer felbß nicht etnmal etne Sehre
gemacht, gefdfjwetge benn ftdh über befonbere berufliche
tüchtigfeit auSgewiefen hat.

©er ©ntwurf enthält eine allgemeine Seßimmung,
wonach bie galtung non Sehrltngen unterfagt iß für
Setriebe, bie ohne fittlidhe ober gefunbheittidfje ©efähr»
bung ber Sehrtinge bte AuSbilbung nicht nornehmen
fönnen.

®te AuSbilbung leibet oft auch baxunter, baß zu
niele Sehrlinge in einem Setriebe eingeßeflt werben,
©egen biefe fogenannte SehrlingSzüdhteret, bei ber nidht
feiten bie Sefdfjaffung billiger ArbettSfräfte ben gaupt«
Zwecî bilbet, wenbet ßch ber ©ntwurf. Set ber Se*
fdhränfung foil auf bas SerhältniS zur 3aht ber im Se»
triebe befdjäftigten gelernten SerufSangehöeigen, SetriebS»
inhaber inbegrißen, abgeßeflt werben, ba am Selfpiel
anbetet betSehtling gewöhnlich am beßen lernt; jebodh
wirb audh bem Umftanb Rechnung zu tragen fetn, baß
tn einem ganz Meinen Setrteb ber SetrtebStnhaber ßch
perfönlidh ber ihm anoertrauten Sehrlinge annehmen
fann, fo baß bte gleichzeitige galtung non zwet Sehrltngen
hier oft fehr gute ©rgebniße gezeitigt hat. ®te Sefdf)tän«
fung fann nur auf Sorfdjlag ber SerufSoetbänbe ein«

geführt werben.
Set ben flirrten beS SetriebSinhaberS

gehen bte Anflehten über bie guläfßgfeit ber Affotbat*
beit weit auëeinanber. ©In gänzliches Setbot ber Afforb*
arbeit für bie Sehtlinge liegt nidht im gntereffe bet be*

tuflidhen AuSbilbung. ©er Sehtling foö afletlingS zu»
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Handleisten zu versehen. Haupttreppen müssen eine
Breite von mindestens 1.2 m ausweisen. Die ins Freie
oder im Innern zu den Ausgängen führenden Türen
wüsten nach außen aufschlagen. Bei Feuersgefahr sind
ste aus feuerbeständigem Material zu konstruieren. Ge
bäude von mehr als 3V m Länge, oder solche mit mehr
als drei Geschossen sind mit zwei von einander entfernten
Ausgängen, in letzterem Falle mit Treppen in die
vbergeschoße zu versehen.

Ein spezielles Augenmerk sollte in jedem Fall auch
den Abortanlagen gewidmet werden. Aborte, die vom
Arbeitsraum aus direkt zugänglich sind, sollten vermieden
werden. Sind sie es aber doch, so ist ein direkt ins
Freie entlüftbarer Vorraum etnzuschteben, in dem immer
eine Wascheinrichtung vorhanden sein sollte. Die Aborte
wüsten natürliches Licht haben und sind mit Was-
serfpülung auszurüsten. Sogenannte türkische Klosets
and zulässig, durchaus verwerflick aber dort, wo Frauen
beschäftigt werden. Wird eine Konstruktion dieser Art
gewählt, so darf die jederzeit oder in kurzen Perioden
automatisch zu betätigende Wasserspülung nicht fehlen,
ansonst sich Zustände herausbilden, die jeder Beschreibung
spotten.

Daß schon beim Bauprojekt für eine anständige Un>

^rkunflsmögltchkett der abgelegten Kleider durch Schaf-
sung einer separaten Garderobe oder zweckentsprechende
Aeiderkästen auch in kleinen Betrieben gesorgt werden
wuß, ist ein Punkt, der nicht besonders zu erwähnen
sein sollte, vielerorts aber vollständig übersehen wird.

Es würde zu wett führen, wollten wir auf andere
Ebenso wichtige Vorschriften des Fabrikgesetzes, soweit es
we Bauten beschlägt, an dieser Stelle eintreten. Jeder
^usthafte Mann, der mit solchen zu tun hat, sollte das
Fabrikgesetz des näheren kennen und wenn unsere Zeilen
bazu angetan sind, bei diesem oder jenem das Interesse
wefür zu wecken oder dem einen oder andern Leser dieser
Zeitung dienstbare Winke zu geben, so ist der gewünschte
Zweck erreicht.

Berufliche Ausbildung.
Der Bundesrat hat dem Parlament einen Gesetz-

Entwurf unterbreitet, der die berufliche Ausbildung in
Handwerk, Industrie, Handel und Verkehr
ordnet. Der Botschaft entnehmen wir über einzelne Ge-
letzabschnitte auszugsweise folgendes:

Berufslehre. Entsprechend den in- und ausländi-
'chen Begriffsbestimmungen wird als wesentliches Merk-
^al des Lehrverhältnisses die Beschäftigung zu

Zweck, einen bestimmten Beruf zu erlernen, bezeichnet.
Volontäre oder Praktikanten fallen nicht darunter.

Schwierig ist die Abgrenzung zwischen Berufen, die
?we systematische Lehre erfordern, und Routinearbeit, die
laß gewisse Fertigkeiten voraussetzt und deshalb nur

^Ner einfachen Anleitung bedarf, in der ausschließlich

M die besondern Betriebsverhältnisse abgestellt wird.
Als einfaches klares Kriterium eignet sich am besten die
B.êit, die zur Erlernung nötig ist. Durchgeht man die

der im Lehroertragsformular des Schweizerischen
Gewnbxverbandes aufgeführten Berufe mit beigedruckter
^hrzeitdauer, so findet man einzig für Holzschuhmacher
we kürzere Lehrzeit als ein Jahr.

Das Lehroerhältnis ist durch schriftlichen Ver-
zu regeln, der einerseits vom Betriebsinhaber, an-

Pfeils vom Lehrling und vom Inhaber der elterlichen

Awalt oder dem Vormund des Lehrlings zu unterzeichnen

n i ausgenommen sind nur die Fälle, in denen der Lehr-
.wg im Geschäft seiner Eltern oder seines Vormunds

Lehre macht!
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a. K cic. A - VKUEV
Von größter praktischer Bedeutung sind die Bestim

mungen über das Recht zur Haltung von Lehr-
lin g en. Eine richtige Ausbildung des Lehrlings ist vor
allem abhängig von der Persönlichkeit des Lehr-
meisters. Das Recht zur Haltung von Lehrlingen wird
von der Eignung des tatsächlichen Lehrmeisters abhängig
gemacht in der Weise, daß einem Betrieb, in welchem
der Lehrmeister der nötigen persönlichen Eigenschaften
und beruflichen Fähigkeiten ermangelt, das Recht zur
Lehrlingshaltung entzogen werden soll. In Berufen, für
welche gesetzlich anerkannte Meisterprüfungen oder ähn-
liche höhere Fachprüfungen eingeführt werden, kann auf
Vorschlag der betreffenden Berufsverbände durch Ver-
ordnung das Recht zur Haltung von Lehrlingen von
vornherein auf Betriebe beschränkt werden, in denen ent-
weder der Betriebsinhaber selbst oder ein mit der Aus-
bildung beauftragter Angestellter die Prüfung bestanden
hat, wobei allerdings für besondere Verhältnisse Aus-
nahmen vorbehalten sind. Die erste Voraussetzung für
eine richtige Ausbildung ist die berufliche Tüchtigkeit des

Lehrmeisters. Gegenwärtig kommt es noch recht häufig
vor, daß der Lehrmeister selbst nicht einmal eine Lehre
gemacht, geschweige denn sich über besondere berufliche
Tüchtigkeit ausgewiesen hat.

Der Entwurf enthält eine allgemeine Bestimmung,
wonach die Haltung von Lehrlingen untersagt ist für
Betriebe, die ohne sittliche oder gesundheitliche Gefähr-
dung der Lehrlinge die Ausbildung nicht vornehmen
können.

Die Ausbildung leidet oft auch darunter, daß zu
viele Lehrlinge in einem Betriebe eingestellt werden.
Gegen diese sogenannte Lehrlingszüchteret, bei der nicht
selten die Beschaffung billiger Arbeitskräfte den Haupt-
zweck bildet, wendet sich der Entwurf. Bei der Be-
schränkung soll auf das Verhältnis zur Zahl der im Be-
triebe beschäftigten gelernten Berufsangehörigen, Betriebs-
tnhaber tnbegriffen, abgestellt werden, da am Beispiel
anderer der Lehrling gewöhnlich am besten lernt; jedoch
wird auch dem Umstand Rechnung zu tragen sein, daß
in einem ganz kleinen Betrieb der Betriebsinhaber sich

persönlich der ihm anvertrauten Lehrlinge annehmen
kann, so daß die gleichzeitige Haltung von zwei Lehrlingen
hier oft sehr gute Ergebnisse gezeitigt hat. Die Beschrän-
kung kann nur auf Vorschlag der Berufsverbände ein-
geführt werden.

Bei den Pflichten des Vetriebsinhabers
gehen die Ansichten über die Zulässigkeit der Akkordar-
beit wett auseinander. Ein gänzliches Verbot der Akkord-
arbeit für die Lehrlinge liegt nicht im Interesse der be-

rvflichen Ausbildung. Der Lehrling soll overlings zu-
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